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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für  
den Bebauungsplan Nr. E46 „Karls“

Die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde Wustermark hat 
in ihrer Sitzung am 16.07.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. E46 „Karls“ gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) be-
schlossen.
Der ca. 79,21 ha große Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans Nr. E 46 „Karls“ umfasst die Flurstücke 52, 53, 55, 62, 
71, 77, 78, 79, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 239, 269, 270 
der Flur 16; das Flurstück 18 der Flur 18 sowie das Flurstück 24 der 
Flur 21 in der Gemeinde Wustermark, Gemarkung Elstal. 

Der Bereich wird wie folgt begrenzt:

Im Norden:  entlang der nördlichen Grenzen der Flurstücke 227, 
 229, 230, 52, 53, 238, 55, 71 und 18 und durch die 
 Bundesstraße B5
Im Osten:  entlang der östlichen Begrenzung des Flurstücks 18 
Im Süden:  durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 18, 24, 71, 
 78, 79, 233, 232, 228, 227
Im Westen: durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 233 und 
 227

Die Lage des Plangebietes ist im beigefügten Kartenausschnitt dar-
gestellt.
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwick-
lung eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten.
Während der frühzeitigen Beteiligung wird der Öffentlichkeit die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet statt

vom 15. Mai 2023 bis einschließlich 19. Juni 2023

Die Unterlagen, die Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sind, können während des o. g. Zeitraums unter https://
my.hidrive.com/share/rgwc3icdnf#$/ eingesehen werden.
Als zusätzliches Informationsangebot können die Unterlagen im Rat-
haus Wustermark, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark in den 
Dienstzeiten des Rathauses:

Montag 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

im Raum 223 eingesehen werden. 

Am 13.05.2023 findet in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
im Karls Erlebnis-Dorf Elstal, Zur Döberitzer Heide 1, 14641 
Wustermark eine allgemeine Bürgerinformations-veran-
staltung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.  E46 
statt. In der „California Lounge“ des Terminal E (Hauptein-
gang Karls Erlebnis-Dorf, im Innenbereich erste Möglichkeit 
rechts und dann wieder rechts) werden Pläne vorgestellt und 
ausgehangen.  Die Planungsbeteiligten stehen den interes-
sierten Bürgern für Fragen zur Verfügung. Hierzu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen. 

Planungsanlass und Erforderlichkeit der Planung
Basierend auf der positiven Entwicklung des Unternehmens „Kar-
ls Erlebnis-Dorf“ am Standort Elstal und der steigenden Nachfra-
ge nach Inlandsreisen und Erlebnistourismus wird von Seiten des 
Betreibers eine Erweiterung des Erlebnis-Dorfes und die Errichtung 
eines Ferienresorts angestrebt. Mit den östlich gelegenen und 
langjährig brachliegenden Konversionsflächen der ehemaligen Lö-
wen-Adler-Kaserne sowie den westlich und östlich angrenzenden 
städtebaulichen Brachflächen bietet sich ein bedeutsames Potential 
zur Erweiterung und Weiterentwicklung des bestehenden Freizeit-
parks.

Das Vorhaben ist aufgrund seiner Größenordnung und des zu er-
wartenden Besucheraufkommens ein raumbedeutsames Ferien-, 
Freizeit- und Einzelhandelsgroßprojekt.

Die damit einhergehenden Belange können mittels des Aufstel-
lungsverfahrens eines qualifizierten Bebauungsplans städtebaulich 
geordnet werden. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Erweiterung des Standortes von Karls Erleb-
nis-Dorf in Wustermark Ortsteil Elstal schaffen und die von Altlasten 
belastete Brachfläche einer neuen Nutzung zuführen. Das Vorhaben 
sieht im Kern die Erweiterung des bestehenden Karls Erlebnis-Dorf 
vor. Neben dieser Erweiterung soll auch die Planung und Errichtung 
von Mitarbeiterwohnungen und von Resort- und Hotelstandorten 
umgesetzt werden. Einzelne Gebäude im Bestand sollen weiterge-
nutzt werden, wie beispielsweise der Löwenturm, das Torhaus und 
das doppelte Rundbogenhaus. Die öffentliche Erschließung soll vom 
Norden entlang der B5 neu geschaffen werden und die südlich an 
das Plangebiet angrenzenden Nutzungen verbinden.  
Öffentliche Verkehrswege ins Plangebiet sollen über eine Buslinie 
erschlossen werden und einen Anschluss an den Bahnhof Elstal 
ermöglichen. Dem örtlichen und überörtlichen Radverkehr wird im 
städtebaulichen Konzept ebenfalls eine große Bedeutung beigemes-
sen. 

Ebenso sollen Lärmimmissionen, die von der B5 ausgehen, wo nötig 
durch die planungsrechtliche Sicherung einer Lärmschutzwand auf 
verträgliche Maße reduziert werden. Neben dem Mitarbeiterwohnen 
sind auch die Ferienresorts vor unverträglichen Lärmimmissionen zu 
bewahren.  Das geplante Parkhaus wirkt zusätzlich lärmabsorbie-
rend auf die südlich davon liegenden Gebiete. 

Zu diesem Zweck sieht der vorhabenbezogene Bebauungsplan die 
Festsetzung von unterschiedlichen Baugebieten vor. Im Westen des 
bestehenden Erlebnis-Dorfes soll ein Sondergebiet für Mitarbeiter-
wohnen und im Osten die Erweiterung des Erlebnis Dorfes nebst 
Erdbeer-Promenade sowie ein Ferienresort entstehen. Außerdem 
sollen im Süden Waldflächen und öffentliche Grünflächen planungs-
rechtlich gesichert werden.

Die generellen Ziele der Planung sind:
– Festsetzung von Sondergebieten (Erweiterung Erlebnis-Dorf, 

Erdbeer-Promenade mit Badescheune, Mitarbeiterwohnen und 
Ferienresorts)

– Sicherung von privaten und öffentlichen Verkehrsflächen
– Sicherung von privaten Grünflächen mit Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft

– Sicherung von Waldflächen
– Schutz vor Lärm passiven und aktiven Lärmschutz
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— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Zur Regelung der Umsetzung der Planung wird zwischen der Ge-
meinde und dem Eigentümer ein Durchführungsvertrag gemäß § 12 
Abs. 1 BauGB geschlossen werden.
Für die Belange des Umweltschutzes ist entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Um-
fang der Umweltprüfung wird sich nach bisherigem Kenntnisstand 
schwerpunktmäßig auf die Schutzgüter Fläche/Boden, Klima/Luft, 
Tiere und Pflanzen und Mensch/ menschliche Gesundheit erstrecken.

Informationen:
Frau Melde
Tel.: +49 (33234) 73-208
FB II – Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Soziales

Stellungnahmen können von jedermann auf dem schriftlichen Weg 
postalisch (Rathaus Wustermark, FB II – Gemeindeentwicklung, Kli-
maschutz und Soziales, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark) 
oder per Mail (f.melde@wustermark.de) oder per Fax (+49 (33234) 
73-299) oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht 
werden.

Hinweise zum Datenschutz: 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung werden personenbezogene 
Daten erhoben und verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf 
der rechtlichen Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 
Abs. 1 Buchstabe e DSGVO und § 5 Abs. 1 BbgDSG. Die Daten wer-
den benötigt, um den Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges 
Interesse hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu kön-
nen. Die Daten werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das 
Ergebnis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu informieren. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Stellungnahme ohne die Angaben 
personenbezogener Daten abzugeben. In diesem Fall kann jedoch 
keine Mitteilung an Sie erfolgen. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von 
Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 
DSGVO), welches mit ausgelegt und auf der o. g. Internetseite zum 
Herunterladen bereitsteht.

Wustermark, den 11. April 2023

gez. H. Schreiber
Bürgermeister

Abbildung 1 - Abgrenzung Geltungsbereich
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Sonstige Mitteilungen
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Notfallnummern

NOTRUF
Polizei  110
Polizeiwache Nauen  03321/4000
Feuerwehr  112
Rettungsdienst & Krankentransport (über FF-Leitstelle)  112
Kassenärztlicher Notdienst  116 117
Zahnärztlicher Notdienst www.zahnarzt-notdienst.de
Apothekennotdienst www.aponet.de
Drogennotdienst  030/192 37
Giftnotruf  030/192 40
Notruf Tierrettung  0800/1 12 11 33  |  0151/53 51 02 07

NOTFALLSEELSORGE
Opfernotruf Weißer Ring  01803/34 34 34
Notfallseelsorge  0800/1 11 01 11  |  0800/ 1 11 02 22
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“  08000/116 016

Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser  03385/50 36 15
Kinder- und Jugendtelefon  0800/1 11 03 33
Elterntelefon  0800/1 11 05 50
Schwangere in Not  0800/4 04 00 20
Gebärdentelefon für  
Gehörlose/Hörgeschädigte www.gebaerdentelefon.de
Silbernetz – Hilfs- und Kontaktangebot für ältere Menschen  0800/470 80 90

HAVARIEDIENSTE
Strom: E.DIS AG  03361/7 33 23 33
Gas: NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg  
mbH & Co. KG  0331/7 49 53 30
Wasser und Abwasser: 
Wasser- und Abwasserverband „Havelland“  033831/4 07 90
Mobile Fäkalentsorgung  03321/7 46 20
Deutsche Telekom AG  0800/3 30 10 00

Service – Kontakte und Öffnungszeiten

GEMEINDE WUSTERMARK
Postanschrift:  Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark
Telefonzentrale:   033234/73-0
Telefax:   033234/73-250
E-Mail:  info@wustermark.de

SPRECHZEITEN BüRGERAMT:
Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr sowie 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr sowie 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS/KASSE:
Montag geschlossen
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr sowie 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr sowie 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag geschlossen

TELEFONVERZEICHNIS DER VERWALTUNGSMITARBEITER
Vorwahl: 033234 | Faxnummer: 033234/73-250

BüRGERMEISTER: 
Sekretariat  73-231
Sitzungsdienst / Öffentlichkeitsarbeit  73-223 
Brandschutz / Gemeindebrandmeister / Gerätewart  73-225 / -245
Datenschutz  73-229
Gleichstellung  73-344

FACHBEREICH I | ZENTRALE DIENSTE UND BüRGERAMT & KITA
Bürgeramt  73-321
Wahlen  73-333
Kitaservice  73-326
Personalverwaltung  73-327
IT / Administration  73-343

FACHBEREICH II | GEMEINDEENTWICKLUNG, KLIMASCHUTZ & SOZIALES
Planung / Projektsteuerung  73-262 / -243
Bauleitplanung  73-226 / -262 / -243
Räumliche Planung und Entwicklung  73-208
Klima- und Umweltschutz  73-252
Schulen / Kultur  73-235
Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung  73-259

FACHBEREICH III | BAUEN UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Hoch- / Tiefbau  73-202 / -201 / -246
Gebäudemanagement  73-224
Straßenreinigung / Winterdienst  73-228
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  73-206
Beitragsrecht und Haushalt  73-266
Baubetriebshof  73-750

FACHBEREICH IV | FINANZEN, LIEGENSCHAFTEN & WIRTSCHAFT
Gemeindekasse  73-237
Gemeindesteuern  73-222
Geschäftsbuchhaltung / Haushalt  73-324
Vollstreckung  73-256
Liegenschaftsverwaltung / GVZ  73-209 / -232
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